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 Veröffentlicht am 22.09.1982

Norm

AO §47

Rechtssatz

Der Schutz des Schuldners oder seines Intervenienten vor erpresserischer Beein4ussung durch einen sogenannten

"Ausgleichsstörer" ist im Fall eines außergerichtlichen Ausgleiches grundsätzlich im selben Maß geboten wie im Fall

eines gerichtlichen Ausgleiches, es ist aber nicht Sache eines Gläubigers, derartige Interessen seines Schuldners gegen

einen anderen Gläubiger geltend zu machen oder gar einen - ungerechtfertigten - Vorteil für sich daraus zu ziehen.
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